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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

die Psychotherapeutenkammer Schleswig-Holstein (PKSH) bedankt sich 
für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum vorliegenden Gesetzentwurf im  
Sozialausschuss.  

Zu Artikel 1 § 3
Die Psychotherapeutenkammer Schleswig-Holstein begrüßt es, dass sie in 
dem neuen Gemeinsamen Landesgremium mit zwei Sitzen und Stimmen 
vorgesehen ist. 

Zu Artikel 2
Der Kammervorstand hält eine Aufnahme der Psychotherapeutenkammer 
in den Kreis der Beteiligten nach §19 AG-KHG für dringend erforderlich. 

Nach den Ergebnissen bevölkerungsrepräsentativer Untersuchungen ist 
nahezu jeder dritte Deutsche im Verlauf eines Jahres von einer psychi-
schen Erkrankung betroffen. Besonders häufig sind Angststörungen und 
depressive Störungen mit 14 bzw. elf Prozent, wobei Frauen etwa doppelt 
so häufig betroffen sind.1

In der stationären Krankenhausbehandlung ist die Zahl der Behandlungs-
tage wegen psychischer Erkrankungen insgesamt von 21.745.312 Bet-
tentagen im Jahr 2000 auf 22.317.166 Bettentage im Jahr 2008 gestiegen. 
Bei einem Rückgang der stationären Behandlungstage insgesamt von 
167.789.000 im Jahr 2000 auf 142.534.888 Bettentage im Jahr 2008 ist 
der Anteil der Behandlungstage wegen psychischer Erkrankungen um 
über 20 Prozent auf aktuell 15,7 Prozent angestiegen.2
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Auch bei den Fehlzeiten deutscher Arbeitnehmer ist die wachsende Be-
deutung psychischer Erkrankungen zu beobachten. Seit 1990 hat sich die 
Anzahl der Krankschreibungen aufgrund psychischer Erkrankungen fast 
verdoppelt. Inzwischen gehen knapp elf Prozent aller Fehltage auf psychi-
sche Erkrankungen zurück.3

Die hohe Relevanz, die psychische Erkrankungen mittlerweile für das Ver-
sorgungssystem haben und der maßgebliche Anteil, den Psychologische 
PsychotherapeutInnen und Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutIn-
nen sowohl zur ambulanten als auch zur stationären Versorgung beitra-
gen, sollte seinen Ausdruck auch in einer Beteiligung der für diese Berufs-
gruppen zuständigen Gremiums der berufsständischen Selbstverwaltung 
finden. Bundesweit arbeiten 6.178 Psychologische Psychotherapeuten 
und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten in Krankenhäusern ne-
ben 4.432 Fachärzten für Psychiatrie und Psychotherapie.4 Im ambulanten 
Bereich sind 16.479 Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten neben 5.322 ärztlichen Psychothera-
peuten tätig.5

Mit Einführung des Psychotherapeutengesetzes (PsychThG) im Jahre 
1999 ist  nicht nur die heilkundliche Anerkennung der Psychotherapie in 
Deutschland erfolgt, sondern auch eine Gleichstellung der Psychothera-
peuten mit den Ärzten vollzogen worden. Nicht nur auf krankenversiche-
rungsrechtlicher Ebene, sondern auch in allen anderen Rechtsbereichen, 
in denen ärztliche Leistungen und Mitspracherechte geregelt sind, werden 
Psychotherapeuten gleichrangig mit den Ärzten behandelt. 

Dies ist bislang für den Bereich der Krankenhausplanung nicht realisiert 
worden. Dabei gehört zur regelmäßigen Krankenhausversorgung auch die 
Erbringung psychotherapeutischer Leistungen. Die Leistungen werden 
dabei nicht nur durch Ärzte erbracht, sondern gerade und im wachsenden 
Umfang durch Psychotherapeuten. 

Der Begriff „ärztlich“ im Sinne von § 2 Ziffer 1 KHG ist synonym zu verste-
hen für „psychotherapeutische Leistungen“. Das Gesetz spricht ausdrück-
lich psychotherapeutische Leistungen an, wenn es von ärztlichen Hilfe-
leistungen spricht.  

Mit Einführung des § 17d KHG ist auf Bundesebene die Bundespsycho-
therapeutenkammer in das System der Krankenhausfinanzierung einbe-
zogen worden. 

Es ist deshalb nur konsequent, auch auf Landesebene zu den Beteiligten 
im Sinne des AG-KHG diejenige Kammer neu aufzunehmen, die vom Ge-
setzgeber eigens für die Vertretung der Psychotherapeuten errichtet wor-
den ist.  



Sowohl epidemiologische als auch rechtliche Gründe sprechen für eine 
Aufnahme der PKSH in den Kreis der Beteiligten nach dem AG-KHG. Ent-
sprechend der Zunahme psychischer Erkrankungen und der Bedeutung 
Psychologischer PsychotherapeutInnen und Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeutInnen bei der Versorgung psychisch Erkrankter sieht die 
PKSH Berechtigung aber auch Verpflichtung, bei der Krankenhausplanung 
im Lande mitzuwirken. 

Freundliche Grüße 

Dipl.-Psych. Juliane Dürkop 
Präsidentin 
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